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 Aus Gründen der Lesbarkeit der Satzung wird für Personenbezeichnungen, Bezeichnungen     

von Funktionen und Amtsträgern ausschließlich die männliche Form verwendet. Soweit die  

 männliche Form in Gebrauch ist, werden damit auch Funktions- oder Amtsträger aller  

 Geschlechter angesprochen. 

 

§ 1 Name und Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen "Verkehrs- und Verschönerungsverein 1954 Goddelau e.V.". 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in 64560 Riedstadt, Ortsteil Goddelau. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck 

(1) Der Verein verfolgt seine Ziele ohne Gewinnabsicht und dient ausschließlich und unmittelbar   

gemeinnützigen Zwecken im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenord-

nung. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Der Verein dient der Förderung des kulturellen Lebens in Goddelau. Er pflegt und fördert den 

Landschafts-, Denkmal- und Umweltschutz. Er sorgt für eine Verschönerung des Ortsbildes sowie 

für die Herrichtung von Spazierwegen, Ruheplätzen und Anlagen zur Freude und Erholung für die 

Einwohnerschaft und ihre Gäste. Er führt Veranstaltungen durch, die geeignet sind, das kulturelle 

und geistige Leben in Goddelau auszubauen und zu beleben. Der Verkehrs- und Verschönerungs-

verein fördert die Heimatpflege und Heimatkunde. 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen des privaten und öffentlichen 

Rechts sein. 

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei Minderjährigen ist 

der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der Vorstand entscheidet über 

den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrages muss er gegenüber 

dem Antragsteller nicht begründen. 

(3) Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige        

Personen, die sich um den Verein in besonderem Maße verdient gemacht haben, zu Ehren-   

mitgliedern auf Lebenszeit ernennen. 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft im Verein erlischt durch Tod (bei juristischen Personen mit deren Erlöschen), 

Austritt oder Ausschluss. 

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit einer 

Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden. 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn 

es 

a. schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise       

schädigt oder 

b. mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz 

schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die Rückstände nicht bezahlt hat. 

 



Satzung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins 1954 Goddelau e.V. 
 

 

 

  2/5 

Dem Mitglied ist die Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des 

Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher schriftlich 

mitzuteilen. 

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht an den gemeinsamen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

(2) Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung. 

(3) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern. 

 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 

(1) Die Höhe des jährlich zu entrichtenden Mitgliedsbeitrages wird auf mindestens 6,- Euro fest-   

gelegt. Darüber hinaus bestimmen die Mitglieder ihren Jahresbeitrag selbst. 

(2) Über eine Erhöhung des Mindestbetrages entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher 

Mehrheit. 

(3) Ehrenmitglieder sind von dem Mitgliedsbeitrag befreit. 

 

§ 7 Datenschutz / Persönlichkeitsrechte  

(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder              

(Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von                           

Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke 

und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. Hierbei handelt es sich um 

folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern (Festnetz 

und Mobil) sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, und Funktion im Verein. 

(2) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder 

seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder 

Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten 

seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion im Verein etc.) an das    

jeweilige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der     

Empfänger die Daten ausschließlich dem Zweck gemäß verwendet. 

(3) Im Zusammenhang mit dem Vereinsbetrieb, insbesondere im Rahmen der satzungsgemäßen 

Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder 

auf seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an die Presse. Die 

Veröffentlichung von Daten beschränkt sich hierbei auf Namen, Vereinszugehörigkeit und   

Funktion im Verein. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung 

von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Nach Widerspruch unterbleibt die                       

Veröffentlichung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage. 

(4) Auf seiner Homepage berichtet der Verein auch über Ehrungen und Geburtstage seiner          

Mitglieder (ggf. andere Ereignisse mit anderen Daten). Hierbei werden Fotos von Mitgliedern 

und folgende personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht: Name, Dauer der                   

Vereinszugehörigkeit, Funktion im Verein und – soweit erforderlich – Alter, Geburtsjahrgang 

oder Geburtstag. Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein unter Meldung von        

Namen, Dauer der Vereinszugehörigkeit und Funktion im Verein auch an die Presse übermitteln. 

Das betroffene Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von     

Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse 
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widersprechen. Der Verein informiert das Mitglied über eine beabsichtigte Veröffentlichung in 

diesem Bereich und teilt hierbei auch mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen 

kann. Wird der Widerspruch fristgemäß ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung. 

(5) Personenbezogene Daten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstands-      

mitglieder, sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder        

besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnis erfordern. 

(6) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die 

Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung 

ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine                 

anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 

Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu        

verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

(7) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Datenschutz Grundverordnung 

das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und 

den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

 

§ 8 Organe des Vereins 

 Organe des Vereins sind 

a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung 

 

§ 9 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Schriftführer, dem Kas-

senwart und mindestens drei Beisitzern. 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich nach § 26 BGB vertreten durch 

a. den Vorsitzenden des Vorstandes allein oder 

b. den stellvertretenden Vorsitzenden und den Kassenwart gemeinsam. 

(3) Der vertretungsberechtigte Vorstand ist berechtigt, Vollmachten zur Vornahme von Rechtsge-

schäften und Rechtshandlungen für den Verein einem geeigneten Vertreter zu erteilen. 

 

§ 10 Aufgaben des Vorstandes 

Dem Vorstand obliegt die Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a. die Einberufung, die Vorbereitung und die Durchführung der Mitgliederversammlungen, 

b. die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 

c. die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichtes, 

d. die Aufnahme neuer Mitglieder. 
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§ 11 Bestellung des Vorstandes 

(1) Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei 

Jahren gewählt. Mitglieder des Vorstandes können nur Mitglieder des Vereins sein. Mit der     

Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die       

Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitgliedes durch die Mitgliederversammlung 

ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach dem Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl des      

Nachfolgers im Amt. 

(2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des 

Vorstandes berechtigt, ein Mitglied des Vereines bis zur Wahl des Nachfolgers durch die        

Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen. 

 

 

 

§ 13 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

 Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten: 

a. Änderung der Satzung, 

b. die Festsetzung der Mindestjahresbeiträge, 

c. die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie den Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein, 

d. die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 

e. die Entgegennahme des Jahresberichtes und die Entlastung des Vorstandes, 

f. die Auflösung des Vereins. 

 

§ 14 Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst bis Ende April, ist vom Vorstand eine ordentliche           

Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einladung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer 

Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. 

(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor 

der Mitgliederversammlung schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Über den 

Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht     

aufgenommen wurden oder die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt werden,        

entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden        

Mitglieder. Dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, Änderungen der            

Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des Vereins zum Gegenstand haben. 

(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das In-

teresse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich 

§ 12 Beratung und Beschlussfassung des Vorstandes 

(1) Der Vorsitzende beruft eine Vorstandssitzung nach Bedarf oder auf Verlangen von mindestens 

drei Vorstandsmitgliedern ein. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer Woche 

soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder 

anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen 

Abwesenheit, die seines Stellvertreters. 

(2) Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. 
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unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. Sofern die Umstände es zulassen, ist eine 

Einladungsfrist von zwei Wochen einzuhalten und die Tagesordnung mit der Einladung bekannt 

zu geben. 

 

§ 15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes, bei dessen Verhinderung 

von seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die  Mitglieder-        

versammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens zehn Vereinsmitglieder         

anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier       

Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. 

Diese ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf 

ist in der Einladung hinzuweisen. 

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der Stimmen 

der anwesenden Mitglieder. Es ist gewählt, wer die meisten abgegebenen Stimmen erhalten 

hat. Bei Stimmgleichheit mehrerer Kandidaten ist eine Stichwahl durchzuführen.  

(4) Wahlen können auf Antrag und nach mehrheitlichem Beschluss der Mitgliederversammlung   

abweichend von § 15 (3) auch in geheimer Abstimmung vorgenommen werden. 

(5) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu 

fertigen, das vom Schriftführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben ist. 

 

§16 Auflösung des Vereins 

(1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter gemeinsam    

vertretungsberechtigte Liquidatoren, sofern die Mitgliederversammlung keine anderen           

Personen ernannt hat. 

(2) Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen an die Stadt Riedstadt, die es im Sinne des Zwecks 

aus dieser Satzung verwenden darf. 

 

 

Die am 09.05.2022 beschlossene und auf der Mitgliederversammlung am 17.04.2023 geänderte    

Satzung tritt mit Eintragung bzw. Bestätigung des Vereinsregisters in Kraft (am 23.06.2023 erfolgt). 

Die bisherige Satzung - beschlossen am 17.12.1980 - tritt mit dem gleichen Tage außer Kraft. 

 

 

Riedstadt, den 17.04.2023 

 

Für den Vorstand 

 

 

 

Werner Amend 

(Vorsitzender) 


